
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-18/10465-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a und § 5 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2017 und der Ver­

teilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 

Kalenderjahre 2019 bis 2021 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Stefan Albrecht, 

auf Antrag der E.DIS Netz GmbH, Langewahler Straße 60, 15517 Fürstenwalde, 

vertreten durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin ­
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am 11.03.2021 beschlossen: 

1. 	Der Regulierungskontosaldo für das Jahr 2017 sowie die Verteilung durch 

Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 

2019 bis 2021 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 dieses Beschlus­

ses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Oie Antragstellerin hat mit Schreiben vom 29.06.2018 einen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto des Jahres 2017 gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 ARegV gestellt. 

Am 26.11 .2018 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos des Kalenderjahres 2017 sowie der Verteilung durch Zu

bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2019 bis 

2021 erlassen. 

Im Rahmen des Prüfungsprozesses kam es zwischen der Antragstellerin und der 

Beschlusskammer zu einem Austausch über Zwischenergebnisse und Einzelthe

men der Regulierungskontoprüfung, wie dem Schreiben vom 04.06.2020 und der 

Antwort der Antragstellerin vom 02.07.2020 zu entnehmen ist. 

Oie Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei

ben vom 28.02.2020 und Übermittlung über das Energiedatenportal der Bundes

netzagentur vom 02.12.2020 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten Ent

scheidung der Beschlusskammer zu äußern. 

Die Antragstellerin hat unter anderem mit Schreiben vom 08.05.2020 und 

22.01 .2021 Stellung genommen. Sie trägt in ihrer Stellungnahme insbesondere zu 

den Punkten EEG-Umlage auf Betriebsverbrauch, Kommunalrabatt auf Umlagen 

und Kommunalrabatt korrigierte USt-Erträge für die Jahr 2008-2016 vor. 
Se ite 2 von 23 

­

­

­

­

­



Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet die Antragstellerin ihren Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu­

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Besch!usskammer ergibt sich aus§ 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen 

der Jahre 2019 bis 2021 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel­

lerin für die Jahre 2019 bis 2021 erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 5 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß § 5 Abs. 3 ARegV Zu- bzw. Abschläge 

auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2019 bis 2021, die sich 

aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2017 ergeben. Die ermittelten 

Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind gemäß § 5 

Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die entsprechenden Erlösobergren­

zen wird zunächst der Saldo zum 31.12.2017 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskon­

tosaldos erst im Jahre 2019 beginnt. 
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Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2017 erfolgt in drei gleichmäßi­

gen Raten ab dem Jahr 2019. Zusätzlich erfolgt gemäß§ 5 Abs. 3 S. 3 ARegV eine 

Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos 

nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2018 und im ge­

samten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inlän­

discher Emittenten" der Kalenderjahre 2008 bis 2017 in Höhe von 1,72 Prozent. 

2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 

ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) die Differenz zwischen den nach §4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick­

lungen erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13 und 16 bis 17 ARegV und den in der Erlös­

obergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach§ 11 Abs. 

5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach§ 11 Abs. 5 ARegV zur 

Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regulierungsperi­

ode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen (§ 

5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflich­

tung nach§ 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungser­

bringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die 

Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschluss­

nutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchge­

führt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Mess

stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsys-

­
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temen im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. In das Regulie­

rungskonto wird auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des 

Netzbetreibers im Zusammenhang mit § 40 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S. 1 und 2 

des EnWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 des MsbG verur­

sacht wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war. (§ 5 

Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV). 

2.2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö­

sen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

derAntragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er­

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepasste Erlösober­

grenze wird in den Anlagen 3 a bis c der von der Antragstellerin angepassten Er­

lösobergrenze gegenübergestellt. 

Die in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz der An­

tragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich ebenfalls aus den Anlagen 3 a 

bis c. 

2.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde­

xes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 

und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV). 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungspe­

riode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich der 

zulässigen Erlöse auf die von der Beschlusskammer festgelegte kalenderjährliche 
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Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber im Rahmen der Anpassung 

der Erlösobergrenze angesetzten Werte sind insoweit zu korrigieren. Kosten oder 

Erlöse aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsverord­

nung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), genehmigten Investitionsmaßnahmen nach § 

23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), der Auflösung des Abzugsbetrags nach 

§ 23 Abs. 2a ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a ARegV, aus vermiedenen Netzentgel­

ten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung von Netzanschlusskosten­

beiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV), aus den 

Vorschriften der Kapazitätsreserve nach § 13e Abs. 3 EnWG und der Rechtsver­

ordnung nach § 13h EnWG, den Bestimmungen zur Stilllegung von Braunkohle­

kraftwerken nach § 13g EnWG sowie den Vorschriften zu besonderen netztechni­

schen Betriebsmitteln nach § 11 Abs. 3 EnWG (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 16 ARegV) 

sowie aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die die Voraussetzungen des 

§ 15 Abs. 2 EEG erfüllen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 ARegV) können auf Basis von 

Planwerten vorgenommen werden und fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs 

in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen 

a) nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

b) auf Grund eines Härtefalls nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. Überdies können Anpassun­

gen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 

StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BKB-11/1158-13 einen öffentlich­

rechtlichen Vertrag mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag 
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wurden die der jährlichen Entgeltbi ldung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. 

Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlö­

sen zu berücksichtigen . Zur Bestimmung der zulässigen Erlöse ist somit generell 

auf die vor Abschluss des öffentlich-rechtlichen Ve1rtrages ursprünglich festgelegten 

bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen abzustellen. 

In der Anlage 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpassungs­

betrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei den 

erzielbaren Erlösen. 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch aufgrund 

von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksichtigenden 

T eilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 

Tabelle zur Übersicht der Netzübergänge für das Kalenderjahr 2017: 

BK8-16/1158-71 01.01.2013 
BK8-16/1158-72 01.01.2012 
BK8-16/1158-73 01.01 .2015 
BK8-16/1158-74 01.01 .2015 
BK8-16/1158-76 01.01.2016 

Die Änderung im Rahmen der Verlustenergie werden bei den Teilnetzübergängen 

berücksichtigt. 

2.2.1.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 5. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist die Änderung des Verbraucher­

preisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist für das Jahr 

2017 gemäß§ 8 S. 2 ARegV der Verbraucherpreisgesamtindex des Jahres 2015 in 

Höhe von 106,9 zu verwenden. 
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2.2.1.1 .2 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teilen nach§ 11 Abs. 2 5. 1 Nr. 1, 3, 7, Sb bis 12a, 14 sowie 

5 . 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 5. 1 Nr. 2 1. H5 ARegV) 

Kosten oder Erlöse aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1), 

Betriebssteuern (Nr. 3), Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Ände­

rung von Erdkabeln nach§ 43 S. 1 Nr. 3 EnWG (Nr. 7), Zahlungen an Städte oder 

Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV (Nr. 8b), betrieblichen und 

tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, so­

weit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2016 abgeschlossen worden sind (Nr. 

9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit (Nr. 

10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebskin­

dertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

(Nr. 11 ), Entscheidungen über grenzüberschreitende Kostenaufteilungen nach Art. 

12 der VO (EU) 347/2013 (Nr. 12), Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des 

§ 25a ARegV (Nr. 12a), dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 

5 EnLAG und § 4 Abs. 3 S. 2 BBPIG (Nr. 14) sowie den Kosten und Erlösen nach § 

11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (Kompensationszahlungen im Rahmen des Ausgleichs­

mechanismus nach Art. 13 VO (EG) 714/2009, Erlöse aus dem Engpassmanage­

ment nach Art. 16 VO (EG) 714/2009 oder nach § 15 StromNZV, Kosten für die 

Beschaffung der Energie zur Erbringung von Ausgleichsleistungen, einschließlich 

der Kosten für die lastseitige Beschaffung, Kosten oder Erlöse aus Maßnahmen 

eines Betreibers von Stromversorgungsnetzen, die einer wirksamen Verfahrensre­

gulierung unterliegen sowie Kosten oder Erlöse aufgrund einer freiwilligen Selbst­

verpflichtung nach§ 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV) wurden vom Netzbetreiber gemäß§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr entstan­

denen Kosten angepasst. 
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2.2.1.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13, 16 und 17 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 

nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), der Auflösung des Abzugsbetrags 

nach § 23 Abs. 2a ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a ARegV, aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung von Netzanschluss­

kostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV), aus 

den Vorschriften der Kapazitätsreserve nach § 13e Abs. 3 EnWG und der Rechts­

verordnung nach § 13h EnWG, den Bestimmungen zur Stilllegung von Braunkohle­

kraftwerken nach § 13g EnWG sowie den Vorschriften zu besonderen netztechni­

schen Betriebsmitteln nach § 11 Abs. 3 EnWG (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 16 ARegV) 

sowie aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die die Voraussetzungen des 

§ 15 Abs. 2 EEG erfüllen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 ARegV) wurden vom Netzbetrei­

ber auf Basis von Plankosten gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

2.2.1.1.4 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungs­

faktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst (Aktenzeichen BK8-16/1 158-21 ). Da­

her ist diese Anpassung bei der Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der 

Anlage 3a berücksichtigt worden . Abweichungen des von der Beschlusskammer 

ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 

3a zu entnehmen. 

2.2.1.1.5 	 Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätsele­

ment) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) ge­

mäß§ 4 Abs. 5 ARegV angepasst (Aktenzeichen BK8-17/1158-81 ). Daher ist diese 

Anpassung bei der Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a 

berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten 
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Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu ent­

nehmen. Beim Qualitätselement wird der Wert in Höhe von aus dem 

öffentlich-rechtlichen Vertrag BK8-17/1158-81 berücksichtigt. 

2.2.1 .1.6 Sonstiges 

Die Antragstellerin macht bei der Anpassung der Erlösobergrenze unter Sonstiges 

Kosten für den Vergleich Q-Element 2014 bis 2016 in Höhe von el­

tend. Der öffentlich-rechtliche Vertrag zum Aktenzeichen BK8-13/1158-81 für das 

Qualitätselement für die Jahr 2014 bis 2016 ist erst ab dem Kalenderjahr 2018 er­

löswirksam. Die oben genannten Kosten wurden daher vollständig gekürzt. 

2.2.1 .1.7 EEG-Umlage auf Betriebsverbrauch 

Der Netzbetreiber gibt für das Jahr 2017 Aufwendungen für EEG-Umlage auf Be­

triebsverbräuche in Höhe von als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile an. Der Betriebsverbrauch umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur 

eigenbetrieblichen Versorgung mit Strom, Wasser, Gas etc. verwendet. Diese Auf­

wendungen sind nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile zu berück­

sichtigen, da es sich bei der EEG-Umlage auf den Betriebsverbrauch nicht um eine 

Abnahmepflicht handelt. Der Netzbetreiber handelt dabei als Endkunde, der auf sei­

nen Strombezug EEG-Umlage zu zahlen hat. Bereits dem Wortlaut des§ 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 ARegV nach ist es erforderlich, dass stets korrespondierende Abnahme­

und Vergütungspflichten vorliegen. Das Vorliegen einer reinen Vergütungspflicht er­

füllt somit nicht alle Tatbestandsmerkmale des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV. Die 

vom Netzbetreiber angegebenen Kosten für gesetzliche Abnahme- und Vergü­

tungsverpflichtungen werden daher nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

berücksichtigt. 

Die Antragstellerin trägt dem entgegen in ihren Stellungnahmen vom 08.05.2020 

und 22 .01 .2021 vor, dass die Kosten für die EEG-Umlage auf Betriebsverbrauch für 

die Erlösobergrenzen der Jahre bis 2018 als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

anzuerkennen seien. Andernfalls sei die Antragstellerin mit einem gesetzlich be­

dingten und somit für sie nicht vermeidbaren Mehraufwand belastet. Die Antragstel­

lerin führt aus, dass der Betriebsverbrauch, für den die EEG-Umlage gezahlt werde, 
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dem Betrieb von technischen Anlagen diene. Die Kosten seien daher klar dem Netz­

betrieb zuzuordnen und entzögen sich der Einflussnahme des Netzbetreibers. Wei­

ter führt die Antragstellerin aus, dass die einschränkende Auslegung des § 11 Abs. 

2, Nr. 3 ARegV nicht sachlogisch herleitbar sei, da die Auslegung sich offenbar aus 

dem Wort „und" ableite. Aus Sicht der Antragstellerin sei auch aus der Verordnungs­

änderung eine einschränkende Betrachtung nicht entnehmbar. 

Die Antragstellerin verkennt, dass in § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV zwei gleichwer­

tige Tatbestandsmerkmale beschrieben sind, die kumulativ vorliegen müssen. 

Diese Verbindung zweier Tatbestandsmerkmale wird in der Gesetzgebungstechnik 

typischerweise durch die kopulative Konjunktion „und" zu Ausdruck gebracht. Inso­

fern handelt es sich nicht um eine besonders restriktive Auslegung der Beschluss­

kammer, sondern um eine methodisch fundierte. Handelt es sich bei der zu Grunde 

liegenden Größe nicht um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten, kann die auf die 

beeinflussbare Energiemenge entfallende EEG-Umlage keine dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kosten sein. Andernfalls können auch andere gesetzliche Steuerbe­

standteile in gleicherweise bewertet werden. 

2.2.1.2 Erzielbare Erlöse 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach§ 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat­

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas­

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durc_hgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch­

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un­

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur­

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielbaren Erlöse des abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Seite 11 von 23 



Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich die 

in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BKB-11 /1158-13 zur Umsetzung 

höchstrichterlicher Rechtsprechung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag wurden die der jährlichen 

Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. Diese Beträge sind im 

Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. 

Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antragstellerin um die sich aus 

dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ergebenden Beträge zu korrigieren. 

2.2.2 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13, 

16 und 17 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6a, 8, 13, 16 und 17 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösober­

grenze Anwendung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat die tatsächlich entstandenen Kosten und Erlöse gemäß§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13, 16 und 17 ARegVaus 

a) der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) der Nachrüstung nach SysStabV, 

c) genehmigten Investitionsmaßnahmen nach§ 23 ARegV, 

d) der Auflösung des Abzugsbetrags nach§ 23 Abs. 2a ARegV, 

e) vermiedenen Netzentgelten, 
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f) 	 der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüs­

sen, 

g) den Vorschriften der Kapazitätsreserve nach § 13e Abs. 3 EnWG und der 

Rechtsverordnung nach § 13h EnWG, den Bestimmungen zur Stilllegung 

von Braunkohlekraftwerken nach § 13g EnWG sowie den Vorschriften zu be­

sonderen netztechnischen Betriebsmitteln nach § 11 Abs. 3 EnWG sowie 

h) Entschädigungen nach§ 15 Abs. 1 EEG, die die Voraussetzungen des§ 15 

Abs. 2 EEG erfüllen , 

übermittelt. 

In der Anlage 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

2.2.2.1 Erzielbare Erlöse aus anderen Jahren im Kalenderjahr 2017 

In dem Schreiben vom 08.05.2020 und 22.01 .2021 gibt die Antragstellerin mehrere 

Erlöskorrekturen an, die durch eine rollierende Abrechnung entstanden sind. Diese 

Erlöskorrekturen sind von dem bisher gebuchten Kalenderjahr in das Kalenderjahr 

zu buchen, wo die zu Grunde liegenden Mengen tatsächlich angefallen sind. Das 

Vorzeichen der Beträge wird so dargestellt, wie im Kalenderjahr, in das es umge­

bucht wird (Bsp. -1,8 Mio.€ in 2015 gebucht und + 1,8 Mio. € in 2017 gebucht). In 

der folgenden Tabelle sind die Umbuchungen dargestellt. 
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2.2.2.2 	 Kommunalrabatt korrigierte USt-Erträge für die Jahr 2008­

2016 

Im Schreiben vom 08.05.2020 hat die Antragstellerin angegeben, dass im Kalen­

derjahr 2017 im Tabellenblatt „E1 . Jährliche Entgelte des Kalenderjahres gemäß 

StromNEV" unter sonstige Entgelte „Erlöse aus sonstigen nicht genehmigungsbe­

dürftigen Entgelten NS" eine Position Kommunalrabatt korrigierte USt-Erträge für 

die Jahre 2008-2016 in Höhe von enthalten ist. Die Antragstellerin er­

läutert hierzu, dass diese Position aus der durch das Bundesfinanzministerium ge­

änderten Rechtsauffassung (Schreiben vom 24.05.20217 (III C2-S 7200/13/10002) 

zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Kommunalrabatten resultiere. Die An­

tragstellerin erhielt im Kalenderjahr 2017 eine Nachberechnung der abzuführenden 

Umsatzsteuer, hierbei kam es zu einer Nachzahlung. Die Antragstellerin führt aus, 

dass diese Nachzahlung zivilrechtlich nicht gegenüber den Kommunen geltend ge­

macht werden könne. 

Die Beschlusskammer ist der Auffassung, dass die Umsatzsteuer, welche die Ge­

meinden zu tragen haben, nicht zu Lasten der Netznutzer übernommen werden 
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kann und somit nicht im Regulierungskonto ausgeglichen werden darf. Daher ist die 

Position in Höhe vo~ zu kürzen. 

2.2.2.3 Kommunalrabatt 

Der Netzbetreiber hat in dem Kalenderjahr 2017 einen Kommunalrabatt für Mess­

stellenbetrieb, Messung, Abrechnung und Umlagen (Kraft-Wärme-Kopplung , § 19 

StromNEV, § 17 EnWG Offshore Haftungsumlage, § 18 AbLaV Umlage abschalt­

bare Lasten) bei den erzielbaren Erlösen geltend gemacht. Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 

KAV dürfen Versorgungsunternehmen Gemeinden Preisnachlässe für den in der 

Niederspannung abgerechneten Eigenverbrauch der Gemeinde in Höhe von bis zu 

10 Prozent des Rechnungsbetrages für den Netzzugang gewähren, sofern diese 

Preisnachlässe in der Rechnung offen ausgewiesen werden. Gemäß § 17 Abs. 2 

StromNEV setzt sich das Netzentgelt pro Entnahmestelle, d.h. der in§ 3 Abs. 1 Nr. 

1 KAV in Bezug genommene Rechnungsbetrag für den Netzzugang, nur aus dem 

Jahresleistungs- und dem Arbeitspreis zusammen. Demzufolge werden die Preis­

nachlässe auf Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung, Abrechnung und Umlagen 

(Kraft-Wärme-Kopplung, § 19 StromNEV, § 17 EnWG Offshore Haftungsumlage, 

§ 18 AbLaV Umlage abschaltbare Lasten) nicht erlösmindernd berücksichtigt. 

Die Antragstellerin hat bisher einen Kommunalrabatt in Höhe von 10 % auf den Net­

torechnungsbetrag gewährt. Im Rahmen der Stellungnahme vom 08.05.2020 hat 

die Antragstellerin der Beschlusskammer eine Auswertung aus dem Abrechnungs­

system zur Verfügung gestellt, die auf den Netzentgelten beruhen. Hieraus ergeben 

sich folgende Kürzungsbeträge für die Position Kommunalrabatt als Differenzbetrag 

der Antragstellerin und der Beschlusskammer. 

-Jahr · · ~--kommunalrabatt 

~!l!ragstellerin im 

EHB 

Kommunalrabatt 

Beschlusskam­

mer 

kurzungsbetrag 

2017 

Insgesamt kommt die Beschlusskammer auf eine Kürzung bei den Kommunalrabat­

ten in Höhe von -• 
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Die Antragstellerin trägt in ihrer Stellungnahme vom 08.05.2020 vor, dass die Posi­

t ion der Beschlusskammer nicht mit den Konzessionsverträgen bei den Konzessi­

onsverfahren übereinstimme. Die Konzessionsabgabenverordnung (KAV) spreche 

in ihrem Wortlaut vom „Rechnungsbetrag für den Netzzugang", daher sei dies aus­

zulegen als Rechnungsbetrag, den der Rechnungsempfänger zu begleichen hat, 

d.h. der Endbetrag inkl. anfallender Steuern. 

Aus der Sicht der Beschlusskammer ergibt sich aus dem Wortlaut der Norm zwei­

felsfrei, dass die Umlagen sowie die Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und 

Abrechnung nicht zu berücksichtigen sind. Diese sind gerade nicht Teil des Entgel­

tes für den Netzzugang. Besondere Befreiungstatbestände für Kommunen sind in 

den einzelnen Umlagesachverhalten ebenfalls nicht geregelt worden. 

2.2.2.4 Investitionsmaßnahmen 

Die Antragstellerin hat nach Maßgabe des§ 23 ARegV Anträge auf Genehmigung 

von Investitionsmaßnahmen gestellt, welche von der Beschlusskammer 4 geneh­

migt wurden. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten wurden als 

Plankosten in der Erlösobergrenze berücksichtigt. Mit mehreren Schreiben hat die 

Beschlusskammer 4 der Antragstellerin das Ergebnis der Ist-Kostenabrechnung 

mitgeteilt. Die erzielbaren Erlöse im Regulierungskonto sind um die Differenz aus 

Plan- und Ist-Kosten anzupassen. Anbei die Liste der berücksichtigten Ist-Kosten 

der Investitionsmaßnahmen. 

Ist-Kapital- Ist-Kapital­
ien­
Ka­

kosten kosten Be-
ProjektnameMaßnahme 

Netzbetrei- schlusskam­
jahr 


BK4-10-129 

BK4-10-130 


der­

BK4-10-141 

BK4-10-144 

BK4-10-146 

BK4-11-278 

BK4-11-279 

BK4-11-1080 
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Ka­ Ist-Kapital­ Ist-Kapital­
len-

Maßnahme Projektname 
kosten kosten Be­

der- Netzbetrei­ schlusskam­
jahr b r 

BK4-11-1081 

BK4-11 -1082 

BK4-11-1084 
BK4-11-1085 

BK4-11 -280 
BK4-11-1086 
BK4-12-840 
BK4-12-841 
BK4-12-842 
BK4-12-843 
BK4-1 2-845 
BK4-13-265 
BK4-13-584 
BK4-13-585 
BK4-13-587 
BK4-13-588 
BK4-14-040 
BK4-14-041 

BK4-15-089 

BK4-15-090 

BK4-15-091 

BK4-15-092 

BK4-15-093 
BK4-15-094 
BK4-15-095 
BK4-15-096 
BK4-15-097 
BK4-16-118 
BK4-16-119 
BK4-16-120 
BK4-16-121 
BK4-16-122 
BK4-16-123 
BK4-16-124 

Sum 
me: 
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2.2.3 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den 

in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 29.08.2016 wird in das Regu­

lierungskonto darüber hinaus die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei 

effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu 

dem auch die Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich ent­

haltenen Ansätzen einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl 

der Anschlussnutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber 

durchgeführt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Mess­

stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen 

im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 4 ARegV in der Fassung vom 29.08.2016 wird in das Regu­

lierungskonto auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des Netzbe­

treibers im Zusammenhang mit § 40 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S. 1 und 2 EnWG in Ver­

bindung mit§ 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 des MsbG verursacht wird, soweit der 

Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war. 

Die Antragstellerin hat die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstel­

lenbetrieb übermittelt. 

2.3 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos 

Der ermittelte Saldo wird annuitätisch über drei Jahre durch Zu- und Abschläge auf 

die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2017 wird durch die Einzelbeträge 

hinsichtlich 

a) der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6a, 8, 13, 16 und 17 ARegV und den in der kalenderjährlichen Er­

lösobergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 
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c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen zu entnehmen. Die Verzinsung er­

folgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jährlich durchschnittlich gebun­

denen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jah­

resendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi­

scher Emittenten (1, 72 %).Die sich danach für die Jahre 2019 bis 2021 ergebenden 

Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

III. 	 Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 26.11.2018 (Az. BK8-18/10465-01) eine vorläufige 

Anordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos des Jahres 2017 {Tenor 

Ziffer 2.) getroffen. Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit dieser ab­

schließenden Entscheidung außer Kraft. 

IV. 	 Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01 .01.2019 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2018 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wahrung 

einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer früh­

zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 
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Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2019 bis 2021 ver­

stößt insbesondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Das Regulierungskonto 

wird gern. § 5 Abs. 1 S. 1 und 5 ARegV ohnehin primär durch den Netzbetreiber 

geführt. Durch den stets vor dem 30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungspe­

riode veröffentlichten Erhebungsbogen zum Regulierungskonto war der Netzbetrei­

ber stets rechtzeitig zur Preisbildung (01 .01. des Folgejahres) in der Lage, die preis­

bildenden Bestandteile aus der Auflösung des Regulierungskontos für sich zu be­

stimmen und konnte diese somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2019 bis 2021 zu 

Grunde legen. 

Durch die Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Erlösobergrenze waren 

dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositionen der Beschluss­

kammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung bestimm­

ter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 

ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2019 

bis 2021 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2018 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 1O der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 M. Rn. 118 ff. , juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest­

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam­

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. 
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Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss­

kammer zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos erfolgen wird und insoweit 

eine nachträgliche Korrektur der selbständig angepassten Erlösobergrenzen der 

Jahre 2019 bis 2021 erfolgen kann. Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung 

der Erlösobergrenzen für das Jahr 2019 hat die Beschlusskammer darauf hingewie­

sen, dass, sofern noch keine Bescheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der 

Antragswert oder der Wert einer vorläufigen Anordnung für die Anpassung anzuset­

zen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 noch­

mals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vorläufigen 

Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos ausgegli­

chen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu den 

Regulierungskonten der Jahre 2019 und 2020. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2019 bis 2021 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule­

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2019 bis 2021 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 

Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite­

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be­

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis­

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un­

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte­

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 
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VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 3c sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa­

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be­

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Petermann 

Beisitzer 

Albrecht 
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Anlage 1 - Aufiösungsplan und Auszug E.DIS Netz GmbH Az.: BKB-18/10465-01 

Auszug des Regulierungskontos für 2017 
- Herleitung des Saldo und Aulösungsplan­

2017BeschreibungRechtsgrundlage 
[EUR] 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 
erzielbare Erlöse 

Verzichtsbetrag in der Verprobung 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr..4 ARegV 

tatsäc lieh en tandene osten 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Kostenveränderung Messung I Messstellenbetlieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21 b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 SysStabV 
und anderen Anlagen nach § 22 Abs. 1 SysStabV 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlk:h entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

In EOG enlhattene Ansätze 

Differenz 

tatsllchllch entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Entschädigungen nach§ 15 Abs. 1 und 2 EEG in EOG entha ltene Ansätze 

Differenz 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Baukostenzuschüssen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. in EOG enthaltene Ansätze 

S. 2 StromNEV Differenz 

Sonstiges 

Summe aus Einzeldifferenzen 

Verzinsung und Auflösung des Regulierungskontos 

2019 2020 2021
Bezeichnung 

[EUR] [EUR] [EUR] 

Jahresanfangsbestand (=Vorjahressaldo) 

Endbestand (=Saldo aus Einzeldifferenzen) 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Anzuwendender Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 1,72% 1,72% 1,72% 

Verzinsung 

Saldo Regu lier~ngskonto (=Jahresendbestand +Verzinsung) 

Annuitätische Berücksichtigung in der Erlösobergrenze 132.349 132.349 132.349 

Mindererlös (EOG-erhöhend) Auswirkung auf die Eriösobergrenze 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA E.DIS Netz GmbH Az: BKB-18110465-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzage·ntur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2017 


Abweichungen 
Angaben des Bundesnetz· 

zu angesetzten 
Rechtsgrundlage Beschreibung Netzbetreibers agentur 

Werten 
[EUR] [EUR] 

[EUR] 

erzielbare Erlöse § 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 
Verzichtsbetrag in der Verprobung 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV in EOG enthaltene Ansätze Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 
Differenz 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV. ,~atsä.chlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Kostenveränderung Messung/ Messstellenbetrieb § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV in EOG enthaltene Ansätze inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Differenz 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV SysStabV und anderen Anlagen nach § 22 Abs. 1 in EOG enthaltene Ansätze 

SysStabV Differenz 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen !tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV nach § 23 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§?Abs. 1 Satz 2 ARegV !Entschädigungen nach§ 15 Abs 1 und 2 EEG in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV !Baukostenzuschüssen nach§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 in EOG enthaltene Ansätze 

i.V.m. S. 2 StromNEV Differenz 

Sonstiaes 

Summe aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a Vergleich der Er1ösobergrenzen E.DIS Netz GmbH Az: BKB-18110465-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

Q-Etement 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Vo(ljleicl> VPI und daue<haft nicht -lnßußb• ro Kosten 

I"""S-bo<hen 8undeMmt ""611onl<hw 
V'ff'braud'l•rp„~m1ild•XN \()riel:mn K•letld-t.ahtH 
Wf<km Jahr. fQrdaedt. Erl6"°"'0r•n:i. gll (§ 8ARe9V} 

~lber 8­
;.w.tch.Uf'll 

t(llend• ,.,.. 111'1 Ka~hr VPI 

2015 10&,00 2015 108,00 ""'"'' 
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;.~ 

A~g""°"BKZ l~~Nkot_...;.l'\ W. 
~„lderS~ 

Mm in-lnd:lon ~ r..ttS 17d ,,._".„ 
El"l~-UmM2'.it11„~ 
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EO "*·122812C03 

S.~ z Nr. 2 ~~e:::~~G~P~;n~':"'.ntnlch Ar\Mt t dtf 

K.ni.. Füt de S.sm~dM Enwglt zur EtbMovng ""'" 
SMr.2 Nr 3 A119QWch*i91ungatt, tlns:h.laßlch det Kot11n 9ill die 

e&ucM!fi.Jn 

S.CZ 2 Kost.nodow &löse au1 l&lln.hm•l"I ~• B«ntw•-on 
Sonaieot ~~•Ulln,clleh«v.tt.umiM 
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DflWw'll.~~v.._.,..,.......Milft...., 
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A.nl•ge 3c N~iindtlVng.e.n E.OIS Netz GmbH Ar. 8K8--t8/1048S.Ot 

ZuummlN'lsei:ung der EOO d« Neti:Uber96n9e naetl § 26 AA.gY c:te. htu„ 2017 

Sonstiges1 ~~ Härt.e1'a!I~arungisi 
·~„ (EUR) [EUR] 
(EURJ 

BK$-18/11SS.71 I Nc~ 
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Q_K&-1151115&-74 Nct.ml 
BK8·16/1158-78 1Ne1 

vorOb•r· 
nicht oohond nicht 

b-MinllU$$•„,. „.. 
Ko$CQf\ar'(Oite Kotlon:inMllt 

(EUR) JEUR) 

Erh""'1gder Erttt)huog der-- l'lichl EOO· 
gehendnk:ht m... abgeballk!n -beilinflun· ~uto beeinflus„ 

·~1 Qu~;~·~ 1~...„ 

o.ten det Vettus~ 

Zu
üti.rtr~d• Den 
ener~ an•k.winten 

Kosten für die Koe-ten zu 
~ 0..... 
~on VerluM• liegendes

cinero&e Preis 
lE\JR) {t;t H.Wh) 

ReferfW\Z.. 
prei1 der 
Volatilon 

""'""'JCIMWh) 

zu 
ubcrtr811ondc----Ko~2U 

°""""'l

l:ttös· ..,.,„.,,.. 
(EUR) 

-.....,,,.,_ Volllti!o..."' boooirll~,.. ....., 
~!e ..... K~olle fik~inld. ~:;' (EUR)......, 

Kosltn<ll'lttOe ..... 
(Vl'l,IYPly [EUR) 4VPt.NPC.- ebzgL Pf) 

PFJ PfJ JEURJ 
(EUR) (EURJ 

'-14• 
Mon„ 
Jl<Wh) 

Volatile 
Kosten 
(EUR) 

Stammc:Mikn der~~ 

laufend ..... O&tt.m dea """'"""' dtrung Nwrl• des Ubergeh.-.dtn Notzübor
(Abo•nold„.........I""'""""""' 
 ......
~Irgangs -· 

Soite.1von1 


	Beschluss
	Gründe
	Rechtsmittelbelehrung
	Anlagen




